
SONDERTHEMA: LEASING

Info
Nach vielen Monaten des Lockdowns werden nun die ersten 
Öffnungsschritte in Deutschland gemacht. Da auch das Impfen 
an Fahrt aufnimmt, blicken wir alle hoffnungsvoll in die 
Zukunft. Aber natürlich hat die Corona-Krise tiefe Spuren 
hinterlassen und viele kleine und mittlere Unternehmen sind 
in ihrer Existenz bedroht. Die Bürgschaftsbanken haben sich 
während der Corona-Pandemie als Krisenhelfer bewährt und 
unterstützen die Unternehmen im Land weiterhin mit auf 
ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. 

Gerade für kleinere Unternehmen ist es oft verlockender, 
Maschinen oder Fahrzeuge zu leasen statt zu kaufen, denn 
das nötige Kapital dafür fehlt häufig – nicht nur in Krisenzeiten. 

Mit dem bundesweiten Angebot zur Absicherung von Leasing-
finanzierungen steht eine exklusive Förderung der KMU über 
die Bürgschaftsbanken zur Verfügung. Damit lassen sich diese 
Vorhaben auch bei erschwerten Bedingungen umsetzen: 

• 50 % oder 70 % Absicherung der Leasingfinanzierung über 
Bürgschaften bis 1,25 Mio. EUR (jetzt im Rahmen Corona- 
Hilfsprogramm bis 2,5 Mio. EUR) 

•  Zielgruppe: kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups 
und junge Unternehmen 

• Jederzeit volle Transparenz der Kosten über den 
Konditionenrechner 

• Keine Akkreditierung der Leasinggesellschaften notwendig 

Corona und Leasing

Die Deutschen
Bürgschaftsbanken

Mehr Infos und die Antragsstrecke finden Sie auf 
ermoeglicher.de und leasing-buergschaft.de

• In dem Programm Leasing-Bürgschaft gibt es aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation keine Einschränkungen 
hinsichtlich einzelner Branchen, d.h. wir begleiten selbst-
verständlich auch weiterhin Vorhaben von Unternehmen, 
die von den gesundheitspolitischen Maßnahmen betroffen 
sind wie z.B. Gastronomie, Handel, Fitnessbranche etc. 
Ausnahmen bestehen nur durch beihilferechtliche  
Beschränkungen in der Variante 2 Bund/Land bei Land-
wirtschaft und Straßengütertransportkapazitäten.

• Die Corona-Programme des Bundes und der Länder wur- 
den nun bis 31.12.2021 verlängert, damit steht auch im  
Programm Leasing-Bürgschaft der erweiterte Bürgschafts- 
höchstbetrag von 2,5  Mio. EUR bis Jahresende zur 
Verfügung.

• Unverändert begleiten wir mit der Variante 2 Bund/Land in 
der jetzigen Situation auch Existenzgründungsvorhaben. 
In diesem Segment gibt es ebenfalls keine Einschränkungen 
einzelner Branchen oder Vorhaben. Ausnahmen liegen auch 
hier im Beihilferecht (siehe Spiegelstrich 1).

• Die Bürgschaftsprovision in der Variante 2 Bund/Land 
kann bei höhervolumigen Vorhaben (> T€ 70 Bürgschafts- 
volumen) mit der jeweils zuständigen Bürgschaftsbank auch 

Auf einige Fragen rund um Corona, Existenzgründungen und die Festlegung der 
Bürgschaftsprovision können wir Ihnen heute Antworten geben:

abweichend von der standardisierten Berechnungsweise 
(einmaliger Betrag vorab) vereinbart werden, z.B. als jährliche 
Teilzahlungen über die Laufzeit. Damit kann beim Einzug der 
Bürgschaftsprovision unter Berücksichtigung von Bonität 
und Leasinglaufzeit noch besser auf Kundenwünsche einge-
gangen werden. 

Außerdem möchten wir an dieser Stelle noch die Einsatz-
möglichkeiten für die Leasing-Bürgschaft hervorheben:

• Die Einbindung der Leasing-Bürgschaft als zusätzliche 
Sicherheit kann vor allem bei Leasinggütern mit einge-
schränkter Verwertbarkeit einerseits den Blankoanteil 
reduzieren und andererseits die Planungssicherheit 
bezüglich Sicherheitenerlöse erhöhen; dies kann insofern 
eine Alternative zu Rücknahmegarantien von Lieferanten/
Herstellern sein. Letztere führt beim Hersteller zu bilan-
ziellen Belastungen mit i.d.R. entsprechender Vergütung. Die 
Kosten der zusätzlichen Absicherung lassen sich teilweise 
auch durch einen Verzicht auf Rücknahmegarantien kom-
pensieren. Insgesamt ermöglicht der Einsatz der Leasing-
Bürgschaft die Finanzierung zusätzlicher Vorhaben und 
somit eine Ausweitung des Geschäftsvolumens.
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Sonderthema: Leasing

Praxisbeispiel: Leckeres Essen auf vier Rädern

Idyllisch im  schwäbischen Hayingen gelegen bietet das 
Lauterstüble eine ganz besondere Atmosphäre. In Gastraum, 
Wintergarten und Biergarten können grundsätzlich knapp 
200 Personen Platz finden und sich von den Inhabern Jörg 
Burkhardtsmaier und Helga Käfferlein mit gut bürgerlicher 
Küche verwöhnen lassen. Doch Corona und die damit verbun-
denen Lockdowns haben den beiden wie vielerorts auch einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Sie mussten schließen. 
Aufgeben kam für die beiden Gastronomen jedoch nicht in 
Frage. Daher haben sie ihr Essen zur Abholung angeboten.  

Und dann hatten 
sie noch eine pfif-
figere Idee: einen 
Foodtruck – das 
„Lauterstüble mobil“. 
So können sie in 
der Gegend den 
Standort wechseln 
und noch mehr 
Kunden ihre Speisen 
anbieten. Hier kam 
dann auch die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg ins Spiel, 
denn der Mietkauf des Fahrzeugs über die HW Leasing GmbH 
wurde durch eine 50-prozentige Leasing-Bürgschaft (EIF 
Cosme) abgesichert. „Wir freuen uns so sehr, dass das geklappt 
hat und finden es super, dass es diese Möglichkeit mit den 
Leasing-Finanzierungen gibt“, betont Jörg Burkhardtsmaier. 
Damit können er und Helga Käfferlein zuversichtlich in ihre 
Zukunft rollen… 

Der Europäische Investitionsfonds 

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist Teil der Europäischen 
Investitionsbankgruppe. Die Hauptaufgabe des EIF besteht darin, klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa durch Erleichterung 
des Zugangs zu Finanzierungen zu unterstützen. Der EIF konzipiert 
und entwickelt Risikokapital- und Garantieinstrumente, die speziell 
auf dieses Marktsegment abzielen. Dabei fördert der EIF EU-Ziele 
zur Unterstützung von Innovation, Forschung und Entwicklung, 
Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung. www.eif.org

Diese Finanzierung wird durch die von COSME bereitgestellte 
Rückbürgschaft und den im Zusammenhang mit dem Investitionsplan 
für Europa begründeten Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) ermöglicht. Der Zweck des EFSI ist die Unterstüt-
zung bei der Finanzierung und Umsetzung produktiver Investitionen 
in der Europäischen Union und die Sicherstellung eines besseren 
Zugangs zu Finanzierungen. 

Die Finanzierung 

Dominik Schönberger

Telefon 0711 1645-7974
dominik.schoenberger@buergschaftsbank.de

Unser Leasing-Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen:

Markus Jäkle

Telefon 0711 1645-741  
markus.jaekle@buergschaftsbank.de


